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GESCHÄFTSORDNUNG  
FÜR DIE UFOP- 
FACHKOMMISSIONEN
Die UFOP-Fachkommissionen beraten und unterstützen den 
Vorstand bei der Wahrnehmung und Erfüllung seines satzungs-
gemäßen Auftrages. Die Mitglieder der Fachkommissionen 
treten mindestens einmal jährlich zusammen.

1. Die/der Vorsitzende der Fachkommission  
und deren Stellvertreter
werden vom UFOP-Vorstand berufen (siehe § 6 UFOP-
Satzung), legt in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die 
Ziele und Inhalte der Tätigkeit der Fachkommissionen fest, 
leitet in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung die 
Sitzungen der Fachkommissionen, berichtet in der 
Mitgliederversammlung und im wissenschaftlichen Beirat 
über die Tätigkeit der jeweiligen Fachkommission, kann bei 
Beratungsbedarf zur Sitzung des UFOP-Vorstandes 
eingeladen werden, informiert den UFOP-Vorstand über 
aktuelle Entwicklungen, die unmittelbar den Förderauftrag 
des Vereins betreffen.

2. Die Mitglieder
Der UFOP-Vorstand beruft die Mitglieder. 

Nach 4 Jahren Mitgliedschaft erfolgt grundsätzlich ein 
Verfahren zur Neu-/Wiederberufung der Mitglieder. 

Die Mitgliederzahl ist auf maximal 30 Personen beschränkt.

Die Fachkommissionen müssen sich ausgewogen aus 
Vertretern der amtlichen Versuchsanstellung und -beratung 
einerseits sowie aus Vertretern der übrigen UFOP-Mitglieder 
andererseits zusammensetzen.

Auf eine der Aufgabenstellung der Fachkommissionen 
angemessene berufliche Erfahrung oder wissenschaftliche 
Qualifikation der Mitglieder ist zu achten.

Die Mitgliedschaft ist auf natürliche Personen beschränkt. 
Im Falle der Verhinderung ist eine Vertretung möglich.

Die Mitgliedschaft in einer Fachkommission kann nur von 
Vertretern ordentlicher UFOP-Mitglieder beantragt werden.

Ein Mitglied kann auf eigenen Wunsch seine Mitgliedschaft 
niederlegen. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ausscheiden 
aus einschlägiger Berufstätigkeit. Davon ausgenommen ist 
der Vorsitzende der Fachkommission.

3. Die Geschäftsführung
Die UFOP übernimmt in Abstimmung mit der/dem 
Vorsitzenden der Fachkommission die Geschäftsführung. 
Dies betrifft im Besonderen:

•	 die Erstellung und den Versand der Einladungen,

•	� die Projektbetreuung, soweit es sich hierbei um von der 
Fachkommission initiierte und vom Vorstand bewilligte und 
damit aus Mitteln der UFOP bezuschusste Projekte handelt,

•	� die Protokollierung der Sitzungen. Der UFOP-Vorstand und 
die Vorstandsmitglieder des UFOP-Beirates erhalten das 
Protokoll der jeweiligen Sitzung.


